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Beschlüsse des Stadtrat 
Öffentliche Sitzung des Stadtrates am 29. April 2010 

 
 
TOP 4: Kommunale Zusammenarbeit; 

Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Kooperationsvertrages zwischen den Städten Erlenbach 
a. Main, Klingenberg a. Main und Wörth a. Main zur Bildung eines Schulverbundes im Bereich 
der Hauptschulen 
 
Dem öffentlich rechtlichen Kooperationsvertrag zwischen den Städten Erlenbach a. 
Main, Klingenberg a. Main und Wörth a. Main für die Bildung eines Schulverbundes im 
Bereich der Hauptschulen wird in der vorgelegten Form zugestimmt. 

  
TOP 5: Stadtentwicklung; 

 
  
TOP 5.2: Auftrag zur Erstellung eines Einzelhandelsentwicklungsgutachtens/-konzeptes 

 
Im Hinblick auf die weitere Entwicklung des Zentrumsbereiches um die Bahnstraße 
und der beabsichtigten Gewerbeansiedlung auf dem bisherigen TVE-Gelände 
beschließt der Stadtrat die Erstellung eines zweiteiligen Einzelhandels- und 
Potentialgutachtens. Der Bau- und Umweltausschuss wird ermächtigt, nach 
Vorstellung der anbietenden Firmen in seiner nichtöffentlichen Sitzung vom 
05.05.2010 die Entscheidung zu treffen, welches Gutachterbüro mit der Erstellung des 
Einzelhandelsentwicklungsgutachten beauftragt werden soll.  

  
TOP 6: Vertrag mit dem SV Erlenbach zur Nutzung des künftigen Kunstrasenplatzes 

 
Für die Nutzungsüberlassung des neuen Kunstrasenplatzes für 3 Stunden wöchentlich 
und 5 Tage jährlich auf Dauer von 15 Jahren erhält der SV 1919 Erlenbach eine 
einmalige Entschädigung von 21.000 Euro. 

  
TOP 7: Errichtung des Churfranken-Kräutergartens im Weinberg 

 
Der Errichtung des Churfranken-Kräutergartens im Weinberg auf den städtischen 
Grundstücken Fl.Nr. 2937 ff., Gemarkung Klingenberg, wird zugestimmt. Gegen die 
Umsetzung des Vorhabens in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde 
bestehen grundsätzlich keine Bedenken. Der Stadtrat wird über weitere Einzelheiten 
im Laufe der Projektentwicklung informiert. 

  
TOP 8: Haushaltsplanung 2010; 

Verabschiedung des Haushaltsplanes 2010 
 
Der Stadtrat beschließt den Erlaß der Haushaltssatzung 2010 mit allen Anlagen wie 
Stellenplan, Investitions- und Finanzplan. 
Die Bekanntgabe und Veröffentlichung erfolgt erst nach Vorlage beim Landratsamt. 

  
TOP 9: 3. Änderung des einfachen Bebauungsplans "Siedlung" im Bereich des Grundstücks Am 

Aurain 17; 
a) Behandlung von Stellungnahmen der Behörden und Bürger aus der öffentlichen Auslegung 
b) Satzungsbeschluss 
 
Zu a): 
Den Beschlussvorschlägen des Architekturbüros Oberle/Kleinwallstadt zur öffentlichen 
Auslegung über den Entwurf der 3. Bebauungsplanänderung „Siedlung“ wird 
zugestimmt. 
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Zu b): 
Die 3. Änderung des Bebauungsplans  „Siedlung“ für den hinteren Bereich des 
Grundstücks „Am Aurain 17“ wird in der vorliegenden geänderten Fassung, bestehend 
aus Plan- und Textteil mit Begründung, gem. § 10 BauGB als Satzung beschlossen. 

  
TOP 10: Bergschwimmbad; 

8. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des 
Bergschwimmbades Erlenbach a. Main 
 
Die Schwimmbadgebühren werden ab Beginn der Schwimmbadsaison 2010 
(voraussichtlich ab 12.05.) an die in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 
vom 22.04.2010 jeweils beschlossenen Höhe angepasst und die entsprechende 8. 
Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Benutzung des Bergschwimmbades Erlenbach a. Main beschlossen. 
Die Satzung wird im Amtsblatt Nr. 18 vom 06.05.2010 veröffentlicht. 

  
 


